
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 28. Juni 2011 

 

 Nr. 2011/1428   

Verband Schweizer Concoursreiter, v.d. Sonja Grob, 6244 Nebikon: Beitrag aus dem 

Sportfonds an die Durchführung der Schweizermeisterschaften im Dressurreiten 2011 

  

1. Erwägungen 

Vom 21. bis 26. Juni 2011 finden die Schweizermeisterschaften im Dressurreiten in Deitingen 

statt. An diesem Wettkampf nehmen rund 500 SportlerInnen teil. Der Verband Schweizer Con-

coursreiter, v.d. Sonja Grob, Nebikon, ersucht als Organisator um einen Beitrag aus dem Sport-

fonds. Budgetiert sind Ausgaben von Fr. 191‘675.--, bei Einnahmen von Fr. 40‘650.--. Somit wird 

mit einem Defizit von Fr. 151‘025.-- gerechnet. 

2. Beschluss 

2.1  Dem Verband Schweizer Concoursreiter, v.d. Sonja Grob, Nebikon ist an die 

Durchführung der Schweizermeisterschaften im Dressurreiten 2011 ein Beitrag von  

Fr. 3’000.-- an die Auszeichnungen aus dem Sportfonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 5 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 

und erlöscht nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, 

dass es sich um ein Engagement des Sportfonds des Kantons Solothurn handelt. 

2.4  Die Abteilung Lotterie- und Sportfonds ist ermächtigt, den Betrag nach Erhalt der 

Schlussabrechnung und eines Einzahlungsscheines zulasten des Kontos 233004 

“Sportfonds” anzuweisen. 
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Verband Schweizer Concoursreiter, Sonja Grob, Bahnhofstrasse 40, 6244 Nebikon 
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